
 
VCC-Infobrief III / 2019 

 

 

Voß & Collegen Consultant
- Versicherungsmakler -

1 

1. Kaffee zwischendurch ist eine „höchstper-

sönliche Verrichtung“ 

Wer sich bei der Arbeit zwischen zwei Termi-

nen schnell mal einen Kaffee bei einem Bäcker 

holt, ist auf dem Weg nicht von der gesetzli-

chen Unfallversicherung (Berufsgenossen-

schaft) geschützt. Denn wenn ein Weg nicht 

betrieblich erforderlich ist, sondern der priva-

ten Verpflegung dient, gehört es in den Bereich 

der „höchstpersönlichen Verrichtungen“. 

 

Das entschied nun das Landessozialgericht 

Thüringen im Fall einer Pflegedienst-

Mitarbeiterin, die beim Coffee-to-go-Holen 

zwischen zwei Terminen gestürzt war und 

sich Blessuren am Knie zugezogen hatte. Ihren 

Antrag auf Leistungen aus der gesetzlichen 

Unfallversicherung hatte die Berufsgenossen-

schaft abgelehnt, da es sich nicht um einen 

Arbeitsweg gehandelt habe. Die Richter 

stimmten dem zu, denn das Kaffeeholen sei 

eine eigenwirtschaftliche Aktion ohne sachli-

chen Zusammenhang mit der versicherten 

Tätigkeit. 

 

 
 

Für derartige oder auch schlimmere Missge-

schicke, die von der gesetzlichen Unfallversi-

cherung nicht abgedeckt sind, gibt es private 

Unfallpolicen. Je nach Ausgestaltung kosten 

sie nur wenige Euro im Monat und treten nicht 

nur im privaten Bereich sondern auch wäh-

rend der beruflichen Tätigkeit ein. 

 

2. In Sachen Versicherung bleibt persönliche 

Beratung das A und O 

Sogenannte InsurTechs versuchen seit einigen 

Jahren, den Versicherungsmarkt mit rein digi-

talen Lösungen umzuwälzen. Von der Be-

darfsermittlung und Tarifauswahl bis hin zum 

Abschluss und zur Leistungsfallbearbeitung 

decken die Online-Produkte ein vielfältiges 

Spektrum ab und sollen persönliche Berater 

überflüssig machen. Die bleichen für die al-

lermeisten Kunden jedoch unersetzlich, wie 

Zahlen für 2018 bestätigen. 

 

Der „Vertriebswegestatistik“ des Versicherer-

Gesamtverbands GDV zufolge kommen digita-

le Direktabschlüsse lediglich in der Kfz-

Versicherung auf einen nennenswerten Anteil 

am Neugeschäft. Jeder fünfte Neuvertrag wird 

in diesem Segment  rein digital abgeschlossen. 

In den anderen Sparten ist der Online Anteil 

verschwindend gering. So wurden lediglich 2,2 

Prozent der Lebensversicherungen auf digita-

lem Wege „eingetütet“, während 18,6 Prozent 

bei Banken, 28,8 Prozent bei unabhängigen 

Maklern und 46,9 Prozent bei gebundenen 

Vertretern abgeschlossen wurden. Auch bei 

Krankenversicherungen bleiben die InsuTechs 

mit einem Anteil von 7,6 Prozent im Bereich 

„unter ferner liefen“. 

 

3. Stiftung Warentest beurteilt Berufsunfä-

higkeitspolicen 

Die private Absicherung der eigenen Arbeits-

kraft zählt zu den essenziellen Vorsorgemaß-

nahmen, denn staatlicherseits ist im Fall der 

Fälle nicht viel zu erwarten. Und der tritt im-

merhin bei jedem vierten Arbeitnehmer ein, ob 

wegen Rückenleiden, einer schweren Erkran-

kung oder – relativ am häufigsten – wegen 

psychischer Probleme. Damit die Zeit bis zur 

Rente nicht auf Sozialhilfeniveau zugebracht 

werden muss, sollte in möglichst jungen Jah-

ren eine Berufsunfähigkeitsversicherung abge-

schlossen werden. 

 

Die Stiftung Warentest hat im Juni eine Bewer-

tung von 59 am deutschen Markt erhältlichen 

Tarifen vorgelegt. Das Gesamtergebnis kann 

sich sehen lassen: Bis auf ein Angebot, das nur 

als „befriedigend“ eingestuft wurde, erhielten 

alle getesteten Versicherungen ein „gut“ oder 
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„sehr gut“. Darin spiegelt sich der „Bedin-

gungswettlauf“ wider, den sich die Versicherer 

in den letzten Jahren geliefert haben: Die Kon-

ditionen wurden immer Kundenfreundlicher. 

Für jene Arbeitnehmer, die wegen einer Vor-

erkrankung oder eines gefährlichen Berufs 

keine Berufsunfähigkeitspolice bekommen, 

gibt es mehrere Alternativen: eine private 

Erwerbsunfähigkeitsversicherung, eine Grund-

fähigkeits-, Multi-Risk- oder Schwere-

Krankheiten-Police oder auch eine private 

Unfallversicherung.   

 

4. Zwischen Nord- und Ostsee brennt es am 

häufigsten 

Der Gesamtverband der Deutschen Versiche-

rungswirtschaft hat erstmals die regional un-

terschiedliche Feuergefährdung in Deutsch-

land untersucht. Als Datenbasis dienten Scha-

densfälle in der Wohngebäudeversicherung, 

die Brandschäden abdeckt. Wie die Analysten 

feststellten, ist die Brandgefahr in Schleswig-

Holstein mehr als doppelt so hoch wie in 

Oberbayern. 

 
In Zahlen: Zwischen Nord- und Ostsee kommt 

es 47 Prozent häufiger zu Bränden als im Bun-

desdurchschnitt, in Oberbayern dagegen 29 

Prozent seltener. Ein erhöhtes Brandrisiko gibt 

es auch in Mecklenburg-Vorpommern (135 

Prozent), Lüneburg (132), Bremen (127) und 

Weser-Ems (125). Im Süden der Republik da-

gegen werden unterdurchschnittliche Werte 

verzeichnet, neben Oberbayern stechen hier 

vor allem Schwaben (74), Mittelfranken (78), 

Stuttgart und Unterfranken (beide 84) heraus. 

Etwa alle drei Minutenschlägt Feuer in 

Deutschland im Durchschnitt zu, womit sich 

die Schadensfälle auf rund 200.000 jährlich 

summieren. Die dadurch verursachten Kosten 

beliefen sich 2018 auf circa 1,2 Milliarden Euro. 

Erfasst sind dabei aber nur versicherte Fälle. 

 

5. Die Rente braucht den Kapitalmarkt – sagt 

die Rentenversicherung 

Dass das deutsche Rentensystem nicht zu-

kunftsfest ist, gilt weitgehend als Konsens. 

Daher wurden in den letzten Jahren immer 

wieder neue Konzepte für eine Rentensäule 

ersonnen, die sich zumindest teilweise auf den 

Kapitalmarkt stützt – von „Extrarente“ über 

„Deutschlandrente“ bis hin zum „Vorsorge-

konto“. 

 
 

Die Deutsche Rentenversicherung Bind (DRV) 

hat diese Vorschläge für eine institutionalisier-

te kapitalgedeckte Rente kürzlich unter die 

Lupe genommen. Allen Modellen wurden teils 

erhebliche Schwachstellen bescheinigt. Je de-

tailreicher eines ausgearbeitet sei, desto größer 

werde die Zahl der Probleme, sagte der Leiter 

des Geschäftsbereichs Forschung und Entwick-

lung, Reinhold Thiede, kürzlich auf einer Ber-

liner Fachtagung und fügte lakonisch hinzu: 

„Wir suchen nach einem tollen Produkt, haben 

es aber bisher noch nicht gefunden.“ 

Thiede betonte jedoch, dass eine Kapitalmarkt-

Komponente sinnvoll und notwendig sei. Eine 

solche bieten auch fondsgebundene Rentenpo-

licen, deren gute Renditechancen sich mit Bei-

tragsgarantien verbinden lassen. Da eine staat-

lich Lösung noch eine Zeitlang auf sich warten 

lassen dürfte, tun die Bürger gut daran, sich 

privat um die Sicherung ihres Lebensstan-

dards im Alter zu kümmern. 
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6. Statistisches Bundesamt zeigt Versiche-

rungslücken auf 

Die Deutschen gelten im internationalen Ver-

gleich als sicherheitsorientiertes Volk mit dem-

entsprechend ausgeprägter Affinität zu Versi-

cherungen. Wie der „Verbraucherstichprobe 

2018“ des statistischen Bundesamtes zu ent-

nehmen ist, trifft das allerdings nur bedingt 

zu. In manchen Bereichen hat sich nur eine 

Minderheit jener Deutschen abgesichert, für 

die es sinnvoll wäre. 

 
Gut sieht es im Bereich Privathaftpflicht aus: 

83 Prozent der Haushalte hierzulande haben 

einen Regressschutz abgeschlossen, das ist der 

Spitzenwert unter allen Versicherungen. Das 

die übrigen 17 Prozent über genügend Vermö-

gen verfügen, um in jedem Haftungsfall aus 

eigener Tasche bezahlen zu können, darf zwar 

bezweifelt werden – doch dafür gibt es ja die 

Forderungsausfalldeckung in Haftpflichtpoli-

cen. Mit 75 Prozent kommt auch die Hausrat-

versicherung auf eine ordentliche Abdeckung. 

 

Andere Zahlen widersprechen dagegen dem 

Klischee des „überversicherten“ Deutschen. So 

hat nicht einmal jeder zweite eine Recht-

sschutzversicherung abgeschlossen. Nur jeder 

vierte ist gegen Berufsunfähigkeit abgesichert, 

obwohl statistisch rund jeder vierte Arbeit-

nehmer vor dem Rentenalter aufgeben muss. 

Eine Risikolebenpolice, mit der man Hinter-

bliebene für den eigenen Todesfall absichert, 

findet sich lediglich in 17 Prozent der Haushal-

te. 

 

 

 

Für Rückfragen zu den genannten Themenbereichen stehe ich Ihnen selbstverständlich gern zur Ver-

fügung und freue mich über Ihren Rückruf. Wenn Sie die Informationen zukünftig nicht mehr erhalten 

möchten, so geben Sie mir einfach einen Hinweis unter Kontakt. 

 

Viele Grüße aus Langwedel 

 

Ihr 
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